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stration gebeten, den Vogteiverwalter dahin zu requirieren, den be
sagten Frastanzern fürdersam immittieren zu lassen, daß sie inner
halb 14 Tagen erklären, ob sie nicht auch mit Schadloshaltungen 
(Quittungen) versehen seien, oder authentisch dartun können, daß sie 
wenig oder viel abgelöst haben; widrigenfalls sie die A l p Guschgfiel 
als zinsfällig ein fü r allemal verlassen werden, um nicht genötiget 
zu werden, im VerWeigerungsfall andere unbeliebte M i t t e l an die 
Äand zu nehmen." 

Die 14 Tage vergingen, ohne daß die Frastanzer sich sehen 
ließen. S i e verlangten Aufschub der Verhandlung und lehnten das 
Vaduzer Oberamt als Gericht ab, weil selbst P a r t e i in dieser Sache. 
A m 26. J u n i gab das Oberamt folgende Entscheidung: „Ein A u f 
schub ist den Beklagten abgeschlagen aus erheblichen Ursachen, und 
ihrer Protestation ungeachtet die Sache gerichtlich dahin erkannt 
worden, daß, weil sie nun das drittemal mit einigen authentischen 
Beweisen, wie sie die A l p Guschgfiel abgelöst, nicht aufkommen 
können, ihnen daher dieselbe mit ihrer Äab zu besetzen ein fü r alle
mal verboten sei, und da sie dessen ungeachtet einige Gewalt tät ig
keiten verüben sollten, solches gleich der Obrigkeit gebührend ange
zeigt werden solle, und dann weiter geschehen solle, was recht ist." 

A m folgenden Tage, dem 27. J u n i , erschienen zwar die V e r 
treter der Frastanzer beim Verhör tag zu Vaduz , konnten aber keine 
Beweise beibringen, daß sie an Lehenzins an die M ä l s n e r jemals 
etwas geleistet hätten. A u f ihr Bi t ten wurde ihnen ein weiterer 
Termin von 8 Tagen gewährt. Sollten sie auch dann keine Beweis
mittel für ihre Sache vorbringen, oder erscheinen sie nicht, dann 
wird die A l p Guschgfiel den M ä l s n e r n zugesprochen und als Heim-
gefallen erklärt werden. And was sie wegen der bisher ermangelnden 
Abnützung zu fordern haben möchten, wird von Oberamts wegen 
der Billigkeit nach ausgesprochen werden, bis dahin haben beide Teile 
sich der A l p zu enthalten. 

Die Frastanzer wendeten nicht ohne Grund ein, das Vaduzer 
Oberamt sei in dieser Sache Pa r t e i , habe auch zum voraus so ge
urteilt und gegen die Frastanzer P a r t e i ergriffen. Diese seien seit 
Menschengedenken im ruhigen Besitze der A l p gewesen und können 
nicht mehr von derselben verdrängt werden. 

Der Vogteiverwalter Vögel von Bludenz und Sonnenberg 
meldete den Strei t fa l l dem Vogteiverwalter Gugger v. Staudach 


